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Stellungnahme zur Einrichtung temporär autofreier Bereiche im Rathausquartier 
 
Sehr geehrter , 

Sie hatten die Handelskammer um eine Stellungnahme gebeten zum Antrag der Patrioti-
schen Gesellschaft von 1765 in Zusammenarbeit mit der Initiative „Altstadt für Alle“, im Rat-
hausquartier ein Modellprojekt für temporär autofreie Bereiche einzurichten. Die Handels-
kammer hat zu diesen Plänen eine Befragung unter den Unternehmen aus dem Rathaus-
quartier und weiteren von den Plänen betroffenen Unternehmen durchgeführt. Zudem haben 
wir in Absprache mit den Initiatoren für diesen Modellversuch am 24. Juni 2019 auf einer 
Veranstaltung über die Pläne für die Einrichtung temporär autofreier Bereiche im Rathaus-
quartier informiert und mit den anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern über das 
beantragte Konzept diskutiert. Die Ergebnisse sind in unsere nachstehende Stellungnahme 
als Gesamtinteressenvertretung der Hamburger Wirtschaft eingeflossen. 
 
Die Hamburger Innenstadt hat nicht nur als Standort für Handel und Dienstleistungen, son-
dern auch als Identifikationsort für die Bewohner der Metropolregion und Attraktion für Tou-
risten eine herausragende Bedeutung. Dies gilt auch für das Rathausquartier, durch das mit 
dem Straßenzug Kleine Johannisstraße/Brodschrangen zudem die direkteste Verbindung 
zwischen dem Rathausmarkt und der HafenCity verläuft. Der Einzelhandel in der Innenstadt 
steht dabei im Wettbewerb zu den anderen Zentren in Hamburg und zunehmend auch zum 
Onlinehandel. Es wird nur gelingen, Besucher und Kunden an die Innenstadt zu binden und 
ihre Zahl zu steigern, wenn die Innenstadt problemlos Erreichbar ist und über eine hohe Auf-
enthalts- und Erlebnisqualität verfügt, die der Onlinehandel nicht bietet. Dem Rathausquartier 
kommt zudem eine Schlüsselrolle dabei zu, eine attraktive fußläufige Verbindung zwischen 
der bestehenden Einkaufscity und dem südlichen Überseequartier in der HafenCity, in dem 
bis 2022 85.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche entstehen, zu schaffen. 
 
Das beantragte Modellprojekt mit dem Ziel, für einen Zeitraum von drei Monaten die Sper-
rung einzelner Straßenabschnitte im Rathausquartier (Kleine Johannisstraße und kurze Ab-
schnitte der Schauenburger Straße sowie von Nebenflächen in der Großen Bäckerstraße, 
Dornbusch und Rolandsbrücke) für den Kfz-Verkehr jeweils von 11 – 23 Uhr zu erproben 
und Straßenflächen als Aufenthaltsbereiche und für kulturelle Zwecke zu nutzen, kann aus 
unserer Sicht grundsätzlich dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität zu stärken und die Attrak-
tivität der Wegeverbindungen im Rathausquartier für Fußgänger zu stärken. Voraussetzung 
für die Einrichtung temporär autofreier Bereiche ist aber, dass die Unternehmen im Rathaus-
quartier von diesem Modellversuch in größtmöglichem Umfang profitieren. Zudem dürfen 
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Unternehmen, die in der Umgebung ansässig sind oder in anderen Stadtteilen bzw. außer-
halb Hamburgs ihren Sitz haben, aber Leistungen innerhalb des Rathausquartiers erbringen, 
nicht beeinträchtigt werden. Damit dies gewährleistet ist, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu 
berücksichtigen: 
 

 Die vielfältigen gastronomischen Angebote im Rathausquartier von über 20 Betrieben 
tragen wesentlich zur Attraktivität des Rathausquartiers bei, sind ein wichtiger Besuchs-
anlass und ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Onlinehandel. Damit die Gastro-
nomen im Quartier von dem Modellprojekt für ein temporär autofreies Quartier profitieren, 
müsse sie die Möglichkeit erhalten, Sondernutzungsgenehmigungen für bewirtschaftete 
Außengastronomieflächen auf den frei werdenen Verkehrsflächen zu erhalten. Das der-
zeit im Antrag vorgesehene Konzept, das lediglich Tische und Stühle vorsieht, an denen 
mitgebrachtes Essen verzehrt werden kann, wird diesen Anforderungen nicht gerecht. 
Nur wenn diese Möglichkeit besteht wird es gelingen, die Gastronomiebetriebe als Unter-
stützer für das Modellprojekt zu gewinnen. Tische, Stühle und sonstiges Mobilar sämtli-
cher Flächen müssen außerhalb der Sperrzeiten abgebaut und sicher und geordnet ge-
lagert werden. Dies sollte möglichst außerhalb des öffentlichen Raumes erfolgen, um die 
Inanspruchnahme von Verkehrsflächen zu minimieren. 

 

 Die Anforderungen an die Belieferung der ansässigen Unternehmen sind derzeit unzu-
reichend berücksichtigt. Eine Befragung der Handelskammer unter den betroffenen Un-
ternehmen hat ergeben, dass über die Hälfte der Unternehmen (53 Prozent) in hohem 
oder sogar sehr hohem Maße tagsüber auf die Erreichbarkeit von Kurier- und Paket-
dienstleistern sowie Lieferanten, die mit Fahrzeugen kommen, angewiesen ist. Die im 
Konzept für das Rathausquartier vorgesehenen vier Logistikflächen sind für den Liefer-
verkehr im Quartier sind zu knapp bemessen und müssen anforderungsgerecht gestaltet 
werden. Da sich ein Großteil des Lieferverkehrs auf ein sehr enges Zeitfenster zwischen 
9.00/10.00 Uhr und 11.00 Uhr konzentriert, müssen die vorhandenen Ladezonen (einge-
schränkten Halteverbote) im Rathausquartier für den Lieferverkehr gerade in diesem 
Zeitraum erhalten und konsequent freigehalten werden. Dafür muss das notwendige Per-
sonal des Parkraummanagements bereitgestellt werden; Falschparker müssen konse-
quent abgeschleppt werden. 

 

 Sollte die Belieferung des Einzelhandels und sonstiger Empfänger von Sendungen wäh-
rend der Sperrzeiten mit Lastenfahrrädern oder zu Fuß erwogen werden, sollte in Ab-
stimmung mit den Paket-, Kurier- und Expressdiensten und dem Einzlehandel geprüft 
werden, an welchen Stellen in unmittelbarer Nähe der verkehrsberuhigten Straßen 
Standorte für Mikrodepots bereitgestellt werden können. Dabei dürfen die Anlieger, die 
auf Kundenverkehr angewiesen sind, an den betroffen Standorten nicht benachteilgt 
werden, z. B. durch Container, die die Schaufenster von Geschäften verdecken. Infrage 
kommt z. B. ein Standort im Erdgeschoss des Parkhauses Große Reichenstraße. 

 

 Beide Ladepunkte der Ladesäule in der Großen Bäckerstraße müssen auch während des 
Modellversuchs anfahrbar bleiben, da sie wichtiger Bestandteil des E-Ladenetzes für Be-
sucher der Innenstadt sind und gerade von Auswärtigen mithilfe von Navigationsapps 
gezielt angesteuert werden. 

 

 Das Konzept für das Rathausquartier muss auch berücksichtigen, dass einzelne Neben-
flächen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen, da sie für private Baustelleneinrich-
tungsflächen in Anspruch genommen werden. Nach unserer Kenntnis ist dies im bean-
tragten Zeitraum für den Modellversuch zum Beispiel bei der Immobilie Rathausstraße 
17/Kleine Johannisstraße 4 (Rathausmarkthof/Hamburger Wertpapierbörse) der Fall. Die 
an dieser Immobilie geplanten Baumaßnahmen dürfen durch die Maßnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung nicht beeinträchtigt werden. 

 

 Die an den Zufahrten zu den gesperrten Straßen vorgesehenen Absperrungen (sie wur-
den offenbar von der Polizei in dieser Form gefordert) vermitteln den Eindruck einer Bau-
stelle und halten auch Fußgänger davon ab, das Quartier aufzusuchen, obwohl gerade 
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sie verstärkt in das Rathausquartier gezogen werden sollen. Hier muss eine attraktive 
Lösung (z. B. mit bepflanzenten Absperrelementen) gefunden werden, die für Fußgänger 
durchlässig ist, die unberechtigte Zufahrt zuverlässig ausschließt, aber mobil ist, so dass 
sie morgens und abends leicht aufgestellt werden kann und auch Rettungs- und Einsatz-
fahrzeuge ohne nennenswerten Zeitverlust in das Quartier gelangen können. 

 
Nach der dreimonatigen Testphase müssen vor weiteren Entscheidungen darüber, wie die 
Straßenräume im Rathausquartier dauerhaft gestaltet und die Erreichbarkeit mit Kraftfahr-
zeugen geregelt wird, die Erfahrungen mit dem Modellversuch unter Einbeziehung der Han-
delskammer und der betroffenen Unternehmen ausgewertet werden. Dabei sind nicht nur die 
verkehrlichen Auswirkungen, sondern insbesondere auch die wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Modellversuchs zu beachten. 
 
Wir bitten Sie, die genannten Punkte bei der Einrichtung temporär autofreier Bereiche im 
Rathausquartier zu berücksichtigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
HANDELSKAMMER HAMBURG 
Geschäftsbereich Infrastruktur 
Stadtentwicklung, Stadtverkehr, ÖPNV 
 

 
 


